
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Vorarlberg 2007/03/16 301-
002/07

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.2007

Rechtssatz

Nach der Begri sbestimmung des § 2 Abs 4 Grundverkehrsgesetz Vorarlberg ist bei der Beurteilung der Frage, ob ein

landwirtschaftlicher Betrieb vorliegt, lediglich die Bewirtschaftung "landwirtschaftlicher" Grundstücke maßgebend. Ein

Einkommen aus Holznutzung kann daher bei der Einkommensberechnung nicht berücksichtigt werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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